
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten René Springer, Ulrike Schielke-Ziesing, 
Jörg Schneider, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/26769 –

Anzahl und Entwicklung von Darlehen im Rechtskreis des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch (Hartz IV)

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Kann ein vom Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasster und 
nach den Umständen unabweisbarer Bedarf nicht gedeckt werden, erbringt die 
Agentur für Arbeit bei entsprechendem Nachweis den Bedarf als Sachleistung 
oder als Geldleistung und gewährt der oder dem Leistungsberechtigten ein 
entsprechendes Darlehen. Ein Darlehen wird nur erbracht, wenn ein Bedarf 
weder durch Vermögen noch auf andere Weise gedeckt werden kann. Darlehen 
können an einzelne Mitglieder von Bedarfsgemeinschaften (BG) oder an meh-
rere gemeinsam vergeben werden. Solange Darlehensnehmer Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts beziehen, werden Rückzahlungsansprüche aus 
Darlehen ab dem Monat, der auf die Auszahlung folgt, durch monatliche Auf-
rechnung in Höhe von 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs getilgt. Die 
Aufrechnung ist gegenüber den Darlehensnehmern schriftlich durch Verwal-
tungsakt zu erklären. Sofern keine abweichende Tilgungsbestimmung getrof-
fen wird, werden Zahlungen, die zur Tilgung der gesamten fälligen Schuld 
nicht ausreichen, zunächst auf das zuerst erbrachte Darlehen angerechnet 
(§ 24 und § 42a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – SGB II).

Gemäß einer Unterrichtung des Bundesrechnungshofs vom 28. August 2019 
erreichte die Darlehensgewährung im Rechtskreis des SGB II im Kalenderjahr 
2017 bundesweit (in allen Jobcentern) rund 73 Mio. Euro. Im Jahr 2011 waren 
es noch rund 60 Mio. Euro. Innerhalb von sieben Jahren stiegen die Ausgaben 
somit um 13 Mio. Euro an. Einer Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit 
vom 12. Februar 2019 an den Bundesrechnungshof ist zu entnehmen, dass es 
den gemeinsamen Einrichtungen (gE) möglich ist, „mit Hilfe der IT-Systeme 
die Anzahl und Gesamtsumme der offenen Darlehensforderungen zu benen-
nen“ und „sich u. a. einen aktuellen Überblick über die von ihnen ausgereich-
ten Darlehen und deren Tilgungsstand zu verschaffen“. Auch „Finanzdaten 
unter anderem zur Darlehensgewährung nach den einzelnen Zweckbestim-
mungen (Vertragsgegenstandsarten) des § 24 SGB II“ können nach Aussage 
der BA aufbereitet werden (vgl. http://inge-hannemann.de/wp-content/upload
s/2020/01/BRH_Darlehensgewaehrung_SGBII_komplett.pdf).
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 1. Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 
bis 2020 die Anzahl und die Höhe der offenen Darlehen nach dem 
SGB II (bitte nach Bund und Bundesländern getrennt ausweisen)?

Bundesweite statistische Angaben liegen nicht vor. Laut dem Berichtswesen In-
kasso der Bundesagentur für Arbeit (BA) liegen für die gemeinsamen Einrich-
tungen (gE) entsprechende Daten ab dem Jahr 2015 vor, die der nachfolgenden 
Tabelle entnommen werden können.

Für den Bereich der zugelassenen kommunalen Träger (zkT) liegen der Bun-
desregierung keine Erkenntnisse vor.

 2. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010
bis 2020 die durchschnittliche Darlehenshöhe nach dem SGB II?

In der Grundsicherungsstatistik des Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) der BA 
kann nur nach Leistungsarten berichtet werden. Leistungen nach § 24 Absatz 1 
SGB II sind grundsätzlich als Darlehen zu gewähren. Im gleitenden Jahres-
durchschnitt Dezember 2019 bis November 2020 gab es je Monat rund 10.000 
Leistungsberechtigte mit Anspruch auf unabweisbaren Bedarf nach § 24 Ab-
satz 1 SGB II. Die Gesamtsumme der Zahlungsansprüche nach § 24 Absatz 1 
SGB II betrug 4,80 Mio. Euro, der durchschnittliche Zahlungsanspruch pro 
Leistungsberechtigtem lag bei 483 Euro. Daten für Dezember 2020 liegen noch 
nicht vor. Weitere Daten befinden sich in der nachstehenden Tabelle.
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Bei der Interpretation der Ergebnisse sind folgende Hinweise zu beachten:
1) Der Monatswert für den Berichtsmonat August 2010 wurde nach eingehen-

der Analyse aus der Zeitreihe entfernt, da dieser zur Beantwortung der 
Fragestellung nach der Anzahl der Hilfebedürftigen mit Zahlungsanspruch 
auf Leistungen nach § 24 Absatz 1 SGB II (bis Ende 2010 § 23 Absatz 1 
SGB II) keine validen Informationen liefert. Ursache hierfür ist, dass im 
operativen Verfahren die Leistungsart § 23 Absatz 1 SGB II a. F. im Jahr 
2010 zusätzlich für die Auszahlung einer anderen Leistungsart (zusätzliche 
Leistung für Schulbedarf – heute § 28 Absatz 3 SGB II) verwendet wurde, 
was für diese Monate zu deutlich überhöhten Bestandswerten führt (bundes-
weit ca. 45.000 Bestandsfälle). Daher werden für 2010 auch keine Struktur-
informationen ausgewiesen.

2) Es handelt sich hier um eine Auswertung der Zahlungsansprüche der Leis-
tungsart § 24 Absatz 1 SGB II, die in der Vergangenheit (bis 2015) aller-
dings nicht ausschließlich als Darlehen gewährt wurden, da durch Umbu-
chung auch eine Gewährung der Leistung als Zuschuss (z. B. Gewährung 
eines Lebensmittelgutscheins bei Sanktion) möglich war.

3) Rückzahlungen/Tilgungen nach § 42a SGB II fließen in die statistische Er-
fassung der gewährten Zahlungsansprüche der Leistungsart § 24 Absatz 1 
SGB II nicht ein.

 3. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010
bis 2020 die durchschnittliche Tilgungsdauer von Darlehen nach dem 
SGB II?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Angaben vor.
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 4. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010
bis 2020 die Anzahl der Darlehen nach dem SGB II mit einer Tilgungs-
dauer von

a) unter 1 Monat,

b) unter 3 Monaten,

c) unter 6 Monaten,

d) unter 1 Jahr,

e) unter 3 Jahren,

f) unter 5 Jahren,

g) unter 7 Jahren,

h) unter 10 Jahren,

i) mehr als 10 Jahren?

Bundesweite statistische Angaben liegen nicht vor. Laut dem Berichtswesen In-
kasso liegen für den Bereich der gE nachstehende Daten ab dem Jahr 2015 vor. 
Die Jahresangaben beziehen sich jeweils auf das Jahr der Tilgung. Die ver-
schiedenen Kategorien der Tilgungsdauern sind kumulativ zu betrachten und 
nicht überschneidungsfrei. Die Darlehen mit einer Laufzeit von unter einem 
Monat sind also auch in den Darlehen mit einer Laufzeit von unter drei Mona-
ten enthalten.

Für den Bereich der zkT liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

 5. Wie viele Darlehen in welcher Gesamthöhe wurden nach dem SGB II 
nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 2020 ins-
gesamt bewilligt (bitte auch die relative Veränderung zum Vorjahr aus-
weisen)?

Laut dem Fachverfahren ALLEGRO liegen für den Bereich der gE entspre-
chende Daten ab dem Jahr 2015 vor, die der nachfolgenden Tabelle entnommen 
werden können. Durch die gE wurden in den Jahren 2015 bis 2020 3,17 Millio-
nen Darlehen mit einer Gesamthöhe von 1,37 Mrd. Euro bewilligt. Für die 
Jahre 2010 bis 2014 liegen wegen eines Wechsels des IT-Verfahrens keine 
Daten vor.
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Für den Bereich der zkT liegen der Bundesregierung zur Anzahl der bewillig-
ten Darlehen keine Erkenntnisse vor. Die Höhe der jährlich durch die zkT ver-
ausgabten und aus den übermittelten Abrechnungsunterlagen ersichtlichen Mit-
tel nach § 24 SGB II (exklusive der kommunalen Ausgaben für § 24 Absatz 3 
Nummer 1 und Nummer 2 SGB II, jedoch inklusive der Ausgaben für thera-
peutische Geräte) ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Für das Haushaltsjahr 2020 liegen die Abrechnungen noch nicht vollständig 
vor; eine Auswertung ist daher noch nicht möglich. Für das Haushaltsjahr 2010 
wurden Ausgaben für Darlehen in der damals geltenden Fassung des § 23 
SGB II in Höhe von insgesamt 10.139.190,85 Euro von den zkT mit dem 
BMAS abgerechnet.
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 6. Wie viele Darlehen in welcher Gesamthöhe wurden nach dem SGB II 
nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 2020 auf-
grund

a) § 16c Absatz 1 (Darlehen zur Eingliederung von Selbständigen) – Er-
messensleistung,

b) § 16g Absatz 1 Satz 2 (Darlehen bei Wegfall der Hilfsbedürftigkeit) 
– gebundene Ermessensleistung,

c) § 22 Absatz 2 Satz 2 (Darlehen zur Instandhaltung und Reparatur der 
Unterkunft) – Ermessensleistung,

d) § 22 Absatz 6 Satz 3 (Darlehen für die Erbringung der Mietsicher-
heit) – Ermessensleistung,

e) § 22 Absatz 8 (Darlehen für die Begleichung von Schulden zur Si-
cherung der Unterkunft – Mietschulden) – Ermessensleistung,

f) § 24 Absatz 1 (Darlehen bei einem unabweisbaren Bedarf) – Pflicht-
leistung,

g) § 24 Absatz 4 (Darlehen bei voraussichtlichem Einkommenszufluss) 
– Ermessensleistung,

h) § 24 Absatz 5 (Leistungen als Darlehen – kein sofortiger Verbrauch 
oder keine Verwertung von Vermögen möglich) – Pflichtleistung,

i) § 27 Absatz 3 (Darlehen zur Überbrückung des ersten Ausbildungs-
monats – Auszubildende in Härtefällen) – Ermessensleistung

bewilligt (bitte auch die relative Veränderung zum Vorjahr ausweisen)?

Zu den Fragen 6a bis 6c sowie 6g bis 6i liegen der Bundesregierung keine 
Erkenntnisse vor.
Zu den Fragen 6d bis 6f liegen Daten ausschließlich für den Bereich der gE und 
erst ab dem Jahr 2015 vor (Fachverfahren ALLEGRO). Diese Daten können 
den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.
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 7. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung nach dem SGB II in 
den Jahren 2010 bis 2020 jeweils die Anzahl sowie der Anteil der

a) Single-BG,

b) Alleinerziehenden-BG mit 1 Kind,

c) Alleinerziehenden-BG mit 2 Kindern,

d) Alleinerziehenden-BG mit 3 und mehr Kindern,

e) Partner-BG ohne Kinder,

f) Partner-BG mit 1 Kind,

g) Partner-BG mit 2 Kindern,

h) Partner-BG mit 3 und mehr Kindern,

i) Sonstige BG

mit Darlehensgewährung (bitte den Anteil gemessen an allen Bedarfs-
gemeinschaften mit Darlehensgewährung ausweisen)?

Die Daten in der Differenzierung nach BG-Typ sind in der Tabelle zu Frage 7 
aufgeführt. Es wird auf die Hinweise in der Antwort zu Frage 2 verwiesen.
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 8. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 
2020 nach dem SGB II die Anzahl und der Anteil der Bedarfsgemein-
schaften mit

a) einem offenen Darlehen,

b) zwei offenen Darlehen,

c) drei oder mehr offenen Darlehen

(bitte den Anteil gemessen an allen Bedarfsgemeinschaften mit Dar-
lehensgewährung ausweisen)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Angaben vor.

 9. Wie viele Darlehen nach dem SGB II wurden nach Kenntnis der Bundes-
regierung in den Jahren 2010 bis 2020 an

a) Frauen,

b) Männer,

c) Deutsche,

d) Ausländer,

e) unter 18-Jährige,

f) 18- bis unter 25-Jährige,

g) 25- bis unter 60-Jährige,

h) 60-Jährige und älter

vergeben (bitte den Anteil gemessen an allen Bedarfsgemeinschaften mit 
Darlehensgewährung ausweisen)?

Die Daten zu den Leistungsberechtigten in der Differenzierung nach Personen-
gruppen sind in der nachfolgenden Tabelle enthalten. Die Anteile der jeweili-
gen Personengruppe werden im Verhältnis zur Gesamtzahl der Leistungsbe-
rechtigten mit Zahlungsanspruch auf unabweisbaren Bedarf nach § 24 Absatz 1 
SGB II gebildet. Es wird auf die Hinweise in der Antwort zu Frage 2 ver-
wiesen.
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10. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010
bis 2020 die Anzahl der Personen im Alter bis unter 18 Jahren in Be-
darfsgemeinschaften mit Darlehensgewährung nach § 24 Absatz 4 und 
§ 5 SGB II?

Hierzu liegen keine Angaben vor.
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